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(57) Hauptanspruch: Elektronisches Gerät (1) aufweisend
– einen Empfänger (2) zum Empfang von Fernseh- oder
Tonrundfunkprogrammen verschiedener Sendeanstalten,
wobei der Empfänger (2) eine Abstimmeinheit (4) zur Ab-
stimmung des Empfängers (2) auf eines der Fernseh- oder
Tonrundfunkprogramme der verschiedenen Sendeanstal-
ten beinhaltet, und
– eine Darstellungseinheit (3) zur Wiedergabe von Fern-
seh- oder Tonrundfunkprogrammen von auf einem Spei-
chermedium (7) gespeicherten Fernseh- oder Tonrund-
funkprogrammen, und
– eine Anwahleinheit (5) mittels der der Empfänger (2)
und/oder die Darstellungseinheit (3) ansteuerbar sind, in
der Weise, dass die Darstellungseinheit (3) die Darstellung
eines der auf dem Speichermedium (7) abgespeicherten
Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme vornimmt, und
– eine Steuereinheit (8), welche auf dem Speichermedium
(7) abgespeicherte Zusatzdaten in einer zweiten Speicher-
einheit (9) unter Zuordnung des zugehörigen Fernseh- oder
Tonrundfunkprogramms in Form jeweils eines Datensatzes
abspeichert, und
– eine dritte Speichereinheit (10) in der mittels der Steuer-
einheit (8) mindestens ein zweiter Datensatz abspeicherbar
ist, wobei
die Steuereinheit (8) den mindestens einen in der drit-
ten Speichereinheit (10) abgespeicherten zweiten Daten-
satz mit den in der zweiten Speichereinheit (9) gespeicher-
ten Datensätzen vergleicht und im Falle einer Übereinstim-
mung oder zumindest einer Teilübereinstimmung zwischen
dem mindestens einen in der dritten Speichereinheit (10)
abgespeicherten zweiten Datensatz und einem in der zwei-
ten Speichereinheit (9) gespeicherten Datensatz, die Steu-
ereinheit (8) den entsprechenden in der zweiten Speicher-
einheit (9) gespeicherten Datensatz markiert,
die Steuereinheit (8) kontinuierlich und zeitlich entkoppelt
von einer Ansteuerung des Empfängers (2) mittels der

Anwahleinheit (5) zur Anwahl der Darstellung eines der
auf dem Speichermedium (7) gespeicherten Fernseh- oder
Tonrundfunkprogramme mittels der Anwahleinheit (5) den
Vergleich des mindestens einen zweiten Datensatzes mit
den in der zweiten Speichereinheit (9) gespeicherten Da-
tensätzen vornimmt, im Falle einer Ansteuerung des elek-
tronischen Gerätes mittels der Anwahleinheit (5) zur Dar-
stellung eines der auf dem Speichermedium (7) gespei-
cherten Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme oder zur
Anzeige der Zusatzdaten die Steuereinheit (8) die Darstel-
lung des Fernseh- oder Tonrundfunkprogramms oder die
Anzeige der Zusatzdaten nicht vornimmt, wenn der zuge-
hörige Datensatz in der zweiten Speichereinheit (9) mar-
kiert ist, wobei die Steuereinheit (8) einen in der zweiten
Speichereinheit (9) gespeicherten Datensatz löscht, wenn
das zugehörige Speichermedium (7) entfernt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektro-
nisches Gerät, insbesondere ein Gerät der Unterhal-
tungselektronik, mit den Merkmalen des Patentan-
spruches 1.

[0002] Elektronische Geräte, insbesondere Geräte
der Unterhaltungselektronik, sind allgemein bekannt.
Problematisch bei elektronischen Geräten, insbeson-
dere bei Geräten der Unterhaltungselektronik, ist es,
eine einfach handhabbare und dennoch sichere Kin-
derschutzvorrichtung zu integrieren und diese auszu-
bilden. Eine Kinderschutzsicherung dient zur Verhin-
derung von Zugriffen auf Sendeinhalte von Sendean-
stalten oder von auf Datenträgern gespeicherten oder
im Internet zum Download oder Stream bereitgestell-
ten Inhalten, die nicht für ein Kind geeignet sind oder
deren Inhalt ein Erziehungsberechtigter einem Kind
vorenthalten will.

[0003] Aus DE 295 09 734 U1 ist eine Vorrich-
tung und ein System zur selektiven, altersstufenab-
hängigen Sperrung oder Freigabe einer Bild- und/
oder Tonwiedergabe von Sendungen sowie eine
Vorrichtung zum Eincodieren einer variablen Alters-
freigabekennung bekannt. Hierzu wird eine Erken-
nungseinrichtung verwendet, die zur Erfassung einer
im Sendesignal enthaltenen Altersfreigabenkennung
und zum Vergleich mit einer im System eingestellten
oder vorgegebenen, die zugelassene Altersstufe re-
präsentierten Altersfreigabe bzw. Referenz dient. Es
ist eine Sperreinrichtung vorgesehen, die die Sender-
wiedergabe sperrt, wenn die Altersfreigabekennung
die zugelassenen Altersstufen repräsentierenden Al-
tersfreigabe/Referenz unterschreitet. Auf diese Wei-
se ist es möglich, anhand im Sendesignal übertrage-
nen Zusatzinformationen, ein elektronisches Gerät,
insbesondere ein Gerät der Unterhaltungselektronik,
für nicht berechtigte Altersgruppen zu sperren und zu
verhindern, dass diese eine entsprechende, nicht ih-
rem Alter angemessene Sendung ansehen können.

[0004] Aus DE 94 00 859 U1 ist eine Kindersiche-
rungssperreinrichtung für Fernseher mit einer pro-
grammierbaren Freischaltung für bestimmte Sen-
dungen bekannt. Die Kindersicherungssperreinrich-
tung ist in der Weise ausgestaltet, dass das an
die Kindersicherungssperreinrichtung angeschlosse-
ne Fernsehgerät bei aktivierter Kindersicherungs-
sperreinrichtung nur mittels einer festgelegten Zeit-
programmierung mit Strom versorgt wird und darüber
hinaus eine Kanalprogrammierung vorgesehen ist,
die festlegt, welche Kanäle und einem Kanal zuge-
ordnete Sender vom Fernseher wiedergegeben wer-
den dürfen.

[0005] Aus DE 10 2009 041 246 A1 ist eine pro-
grammierbare Benutzungskontrolleinrichtung für ei-
nen Rundfunkempfänger zur Einrichtung und Über-

wachung von begrenzten Nutzungsrechten für den
Empfang von Hörrundfunk- oder Fernsehrundfunk-
programmen bekannt. Die Kontrolleinrichtung ermög-
licht bestimmten Nutzern mit einem Administrati-
onsrecht für den Rundfunkempfänger, beispielswei-
se innerhalb einer Familie den Erwachsenen, für
andere definierte Mitnutzer, wie Kinder, den Zu-
gang zum Rundfunkempfänger Rundfunkempfangs-
nutzungseinschränkungen vorzugeben. Die Ein-
schränkung eines Nutzungsrechtes kann anhand
verschiedener Kriterien, wie Benutzungszeit, Zeit-
kontingent oder des Inhalts von Programmen oder
von einzelnen Programmbeiträgen erfolgen.

[0006] US 2004/0175121 A1 offenbart ein elektro-
nisches Gerät, bei welchem die Anzeige von Fern-
sehprogrammen und damit verbundenen Textinhal-
ten unterbrochen werden kann, wenn in einem in
einer elektronischen Programmzeitschrift umfassten
Programmbeitrag ein Wort enthalten ist, welches bei-
spielsweise von Eltern ausgewählt worden ist. Die
zugeführten Programmdaten werden kontinuierlich
übermittelt, wobei der aktuell empfangene Sender
überprüft wird.

[0007] WO 2005/060424 A2 offenbart eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Blockieren von Program-
men, wobei Worte definiert werden können, die, falls
sie in den Programmdaten einer Sendung enthalten
sind, die Darstellung der Sendung verhindern. Dabei
erfolgt ein Verglich von Wörtern mit dem Inhalt von
mit einem Programm mit übertragenen Daten („Clo-
se-Captioning-Stream”), wobei der Vergleich der Da-
ten mit bestimmten, ausgewählten Wörtern für einen
aktuell empfangenen Sender erfolgt.

[0008] US 2004/0015985 A1 offenbart eine Einrich-
tung und ein Verfahren, um Sendungen für Kinder
freizuschalten, wobei die Freischaltung entfernt von
dem Fernsehgerät über eine Einrichtung der Eltern
erfolgt.

[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein elektronisches Gerät, insbesondere ein Gerät der
Unterhaltungselektronik, aufzuzeigen, das anhand
vorgebbarer Begriffe, die zur Spezifizierung des In-
halts des Fernsehprogramms oder des Rundfunkpro-
gramms dienen, eine Sperrung eines solchen Fern-
sehprogramms oder Rundfunkprogramms vornimmt.

[0010] Diese Aufgabe wird anhand der Merkmale
des Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung und Weiterbildungen der Er-
findung ergeben sich anhand der abhängigen An-
sprüche, der weiteren Beschreibung und insbeson-
dere der konkreten Beschreibung anhand einer Figur
anhand eines konkreten Ausführungsbeispiels.

[0011] Die vorliegende Erfindung macht sich hier-
bei den neueren Stand der Technik, insbesondere



DE 10 2011 055 437 B4    2016.05.04

3/9

die Verwendung eines im elektronischen Gerät im-
plementierten EPGs (Electronic Program Guide; zu
Deutsch: elektronische Programmzeitschrift), zu Nut-
ze.

[0012] Es sind mehrere Verfahren und Vorrichtun-
gen zur Erstellung einer elektronischen Programm-
zeitschrift für Fernseh- und/oder Tonrundfunkpro-
gramme in einem Empfangsgerät für Fernseh- und/
oder Tonrundfunksignale bekannt, so beispielsweise
aus der DE 10 2005 041 812 B4, welche ein solches
Verfahren beschreibt.

[0013] Die vorliegende Erfindung verwendet die zu
einem Rundfunk- und/oder Fernsehsignal mit über-
tragenen Zusatzdaten, die die entsprechende Sen-
dung bzw. deren Inhalt oder Sendebeitrag, die von ei-
ner Sendeanstalt abgestrahlt wird, näher spezifiziert,
um hieraus eine verlässliche Bestimmung abzulei-
ten, ob ein entsprechendes Rundfunkprogramm vom
elektronischen Gerät wiedergegeben, angezeigt und/
oder dargestellt oder nicht dargestellt und/oder auf-
gezeichnet oder nicht aufgezeichnet werden darf. Im
Weiteren ist die Erfindung auch anwendbar für bereits
im elektronischen Gerät abgespeicherte Fernsehsen-
dungen, wenn beispielsweise das elektronische Ge-
rät eine Festplatte zur Aufzeichnung von Rundfunk-
und/oder Fernsehsignalen bzw. deren Inhalten hat,
sowie für Speichermedien, die entsprechende Rund-
funk- und/oder Fernsehsignale bzw. deren Inhalte
enthalten, wie beispielsweise DVD-Datenträger, die
über ein anschließbares DVD-Abspielgerät abspiel-
bar sind, das im elektronischen Gerät integriert und/
oder über eine Schnittstelle anschließbar ist.

[0014] Zu diesem Rundfunk- und/oder Fernsehsi-
gnal werden Zusatzinformationen bereitgestellt, wel-
che die entsprechende Sendung, das Programm
bzw. den Inhalt beschreiben. So sind zumeist eine
kurze Inhaltsangabe sowie der Titel der Sendung
und/oder des Programms bzw. Programmbeitrags
vorhanden. Im Weiteren ist zumeist eine Jugend-
schutzfreigabekennung enthalten.

[0015] Die vorliegende Erfindung greift nunmehr die-
se Zusatzdaten auf und verwendet diese Zusatz-
daten in Form eines Vergleichs mit einem Daten-
satz, in dem frei wählbar Begriffe eingebbar sind,
die Programme, die Inhalte oder die Sendungen be-
schreiben, die vom elektronischen Gerät nicht darge-
stellt und/oder aufgezeichnet werden dürfen. Will ein
Nutzer verhindern, dass vom elektronischen Gerät
beispielsweise Trickfilme dargestellt und/oder aufge-
zeichnet werden dürfen, so gibt er in den Datensatz
das Wort „Trickfilm” ein. Das elektronische Gerät wird
nunmehr sämtliche Titel von Sendungen oder Pro-
grammen oder Programmbeiträgen und deren Zu-
satzdaten untersuchen und wenn das Wort „Trickfilm”
in den Zusatzdaten, insbesondere der Beschreibung
des Inhalts eines Programms bzw. Programmbei-

trags, vorhanden ist, dieses sperren und es nicht dar-
stellen oder aufzeichnen oder eine Darstellung und/
oder Aufzeichnung verhindern. Sollen Programme
mit erotischem Inhalt nicht vom elektronischen Gerät
dargestellt und/oder aufgezeichnet werden, so muss
in den Datensatz das Wort oder die Kurzbezeichnung
oder die Abkürzung „Erotik” und/oder „Sex” eingege-
ben werden. Das Rundfunkempfangsgerät wird dann
keinen Sendebeitrag oder kein Programm oder Pro-
grammbeitrag darstellen und/oder aufzeichnen, wel-
ches in den Zusatzdaten eines dieser Worte enthält.

[0016] Das erfindungsgemäße elektronische Gerät
zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass das
elektronische Gerät einen Empfänger zum Emp-
fang von Fernseh- oder Tonrundfunkprogrammen
verschiedener Sendeanstalten aufweist, wobei der
Empfänger eine Abstimmeinheit zur Abstimmung des
Empfängers auf eines der Fernseh- oder Tonrund-
funkprogramme der verschiedenen Sendeanstalten
beinhaltet. Zusätzlich oder alternativ ist eine erste
Speichereinheit zum Speichern von Fernseh- oder
Tonrundfunkprogrammen verschiedener Sendean-
stalten vorhanden. Es ist eine Darstellungseinheit
zur Wiedergabe von Fernseh- oder Tonrundfunkpro-
grammen von auf einem Speichermedium gespei-
cherten Fernseh- oder Tonrundfunkprogrammen be-
inhaltet. Außerdem ist eine Anwahleinheit vorgese-
hen, mittels der der Empfänger und/oder die Dar-
stellungseinheit ansteuerbar sind, in der Weise, dass
die Darstellungseinheit die Darstellung eines der
auf dem Speichermedium abgespeicherten Fernseh-
oder Tonrundfunkprogramme vornimmt. Es ist wei-
terhin eine Steuereinheit vorhanden, welche die auf
dem Speichermedium abgespeicherten Zusatzdaten
in einer zweiten Speichereinheit unter Zuordnung des
zugehörigen Fernseh- oder Tonrundfunkprogramms
in Form jeweils eines Datensatzes abspeichert. Wei-
terhin ist eine dritte Speichereinheit vorgesehen in
der mittels der Steuereinheit mindestens ein zweiter
Datensatz abspeicherbar ist. Die Steuereinheit ver-
gleicht den mindestens einen in der dritten Speiche-
reinheit abspeicherbaren zweiten Datensatz mit den
in der zweiten Speichereinheit gespeicherten Daten-
sätzen und markiert einen Datensatz in der zweiten
Speichereinheit im Falle einer Übereinstimmung oder
zumindest einer Teilübereinstimmung zwischen dem
mindestens einen in der dritten Speichereinheit ab-
gespeicherten zweiten Datensatz und dem entspre-
chenden in der zweiten Speichereinheit gespeicher-
ten Datensatz.

[0017] Die Steuereinheit nimmt kontinuierlich und
zeitlich entkoppelt von einer Ansteuerung des Emp-
fängers mittels der Auswahleinheit zur Anwahl der
Darstellung eines der auf dem Speichermedium ge-
speicherten Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme
mittels der Auswahleinheit den Vergleich des mindes-
tens einen zweiten Datensatzes mit den in der zwei-
ten Speichereinheit gespeicherten Datensätzen vor.
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Hierdurch kann auch während einer Nichtbenutzung
des elektronischen Gerätes der Vergleich der pro-
grammbegleitenden Informationen von in der zweiten
Speichereinheit gespeicherten Datensätze mit dem
Inhalt des Datensatzes der dritten Speichereinheit er-
folgen. Außerdem wird dadurch gewährleistet, dass
Änderungen in den Zusatzdaten kontinuierlich mit-
erfasst werden, so etwa Veränderungen der Send-
einhalte von Fernseh- oder Tonrundfunkprogrammen
oder zeitlichen Verschiebungen. Außerdem ist die
Markierung der Daten-sätze in der zweiten Speiche-
reinheit stets aktualisiert und der Vergleich der Da-
tensätze, der durchaus zeitintensiv sein kann, ist von
dem Vorgang der Umschaltung auf oder der An-
wahl eines Fernseh- oder Tonrundfunkprogramms
oder eines gespeicherten Sendeinhalts entkoppelt.
Die Steuereinheit überprüft sodann nur, ob der einem
Sendebeitrag zugehörige Datensatz markiert ist oder
nicht. Im Falle einer Markierung wird die Umschaltung
oder die Anwahl nicht vorgenommen.

[0018] Im Falle einer Ansteuerung des Empfängers
mittels der Auswahleinheit zur Anwahl der Darstel-
lung eines der auf dem Speichermedium gespeicher-
ten Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme oder der
Ansteuerung zur Anzeige der Zusatzdaten mittels
der Auswahleinheit, nimmt die Steuereinheit die An-
steuerung des Empfängers oder Anwahl der Darstel-
lung, auch der Zusatzdaten, nicht vor, wenn der in
der zweiten Speichereinheit gespeicherte, dem an-
gewählten Fernseh- oder Tonrundfunkprogramm zu-
gehörige Datensatz markiert ist. Hierdurch wird ge-
währleistet, dass vor jeder Ansteuerung des Empfän-
gers mittels der Auswahleinheit zur Anwahl der Dar-
stellung eines der auf dem Speichermedium gespei-
cherten Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme eine
Überprüfung durch die Steuereinheit erfolgt. Es wird
insbesondere auch verhindert, dass die Zusatzdaten
zu Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme angezeigt
werden, wenn der zugehörige Datensatz markiert ist.
Somit wird auch unterbunden, dass Zusatzdaten, ins-
besondere wie Texte, Inhaltsangaben oder Zusatz-
applikationen dargestellt werden.

[0019] Die Steuereinheit löscht einen in der zwei-
ten Speichereinheit gespeicherten Datensatz, wenn
das zugehörige Speichermedium entfernt ist. Hier-
durch ist gewährleistet, dass Datensätze, die zu ge-
speicherten Fernseh- oder Tonrundfunkprogrammen
gehören, gelöscht werden, wenn die Fernseh- oder
Tonrundfunkprogramme gelöscht sind.

[0020] Vorteilhaft nach Patentanspruch 2 ist, dass
die Zusatzdaten programmbegleitende Informatio-
nen und/oder Metadaten sind und/oder dass der min-
destens eine zweite Datensatz mindestens ein Wort
oder ein Begriff oder eine Abkürzung ist. Durch die
Verwendung der Zusatzdaten, die programmbeglei-
tende Informationen und/oder Metadaten sind, ist es
möglich, die von den Sendeanstalten oder Drittan-

bietern zu den Fernseh- oder Tonrundfunkprogram-
men verschiedener Sendeanstalten bereitgestellten
Daten in einem bekannten Format zu verwenden und
diese ggf. zu konvertieren. Außerdem kann somit auf
bereits bestehende Konzepte zur Speicherung und
Verarbeitung von solchen Daten zurückgegriffen wer-
den.

[0021] Vorteilhaft nach Patentanspruch 3 ist, dass
die Steuereinheit die Zuordnung des Fernseh- oder
Tonrundfunkprogramms zu den jeweiligen Zusatz-
daten der auf einem Speichermedium gespeicher-
ten Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme mitge-
speicherten Zusatzdaten durch eine Zuweisung des
Speicherortes zum jeweiligen Datensatz vornimmt.
Hierdurch kann die Steuereinheit erkennen, ob es
sich um gespeicherte Inhalte von Fernseh- oder Ton-
rundfunkprogrammen handelt.

[0022] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung nach Patentanspruch 4 ist vorgesehen,
dass eine Zeitgebereinheit vorhanden ist, anhand
welcher die Steuereinheit die aktuelle Systemzeit er-
mittelt, oder dass die Steuereinheit anhand der von
einer Sendeanstalt bereitgestellten Zusatzdaten die
aktuelle Systemzeit ermittelt.

[0023] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung nach Patentanspruch 5 ist vorgesehen,
dass die Steuereinheit im Falle einer Verhinderung
oder eines Nichtzulassens einer Anwahl eines Fern-
seh- oder Tonrundfunkprogramms einen Hinweis auf
der Darstellungseinheit einblendet.

[0024] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung nach Patentanspruch 6 ist vorgesehen,
dass die Steuereinheit die Anwahl und/oder Darstel-
lung eines Fernseh- oder Tonrundfunkprogramms
verhindert, wenn keine Zusatzdaten zu diesem Fern-
seh- oder Tonrundfunkprogramm vorhanden sind.

[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung nach Patentanspruch 7 ist vorgesehen,
dass der in der dritten Speichereinheit mittels der
Steuereinheit abspeicherbare mindestens eine Da-
tensatz, der mindestens aus einem Wort oder ei-
nem Begriff oder einer Abkürzung besteht, und die-
ses Wort oder dieser Begriff oder diese Abkürzung
anhand einer im elektronischen Gerät hinterlegten
Liste auswählbar ist und/oder über ein Speicherme-
dium, das über eine erste Schnittstelle anschließbar
ist, einspeicherbar ist und/oder anhand einer über ei-
ne zweite Schnittstelle anschließbaren Eingabeein-
heit eingebbar ist.

[0026] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung nach Patentanspruch 8 ist vorgesehen,
dass das elektronische Gerät ein Gerät der Unter-
haltungselektronik, ein TV-Gerät, ein Satellitensignal-
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empfangsgerät, DVB-Empfangsgerät oder ein Teil ei-
nes solchen Gerätes ist.

[0027] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes konkreten Ausführungsbeispiels anhand einer
Figur näher erläutert. Die Beschreibung der Erfin-
dung anhand des konkreten Ausführungsbeispiels
stellt keine Limitierung der Erfindung auf dieses kon-
krete Ausführungsbeispiel dar. Das Ausführungsbei-
spiel zeigt die Erfindung anhand einer Ausführungs-
darstellung in einer spezifischen Ausgestaltung.

[0028] Es zeigt die einzige Figur FIG einen schema-
tischen Aufbau eines erfindungsgemäßen TV-Gerä-
tes.

[0029] In der einzigen Figur FIG des Ausführungs-
beispiels ist das TV-Gerät 1 dargestellt. Das TV-Ge-
rät 1 weist einen Empfänger 2 auf, der eine Ab-
stimmeinheit 4 beinhaltet. An die Abstimmeinheit 4
ist eine Antenne 14 angeschlossen. Über die Anten-
ne 14 sind die entsprechenden Rundfunk- und Fern-
sehprogramme, die z. B. via Satellit oder terrestrisch
übertragen werden, empfangbar. Der Empfänger 2
kann aber auch als Kabeltuner ausgebildet sein, so-
dass die in einem Kabelnetzwerk übertragenen bzw.
bereitgestellten Rundfunk- und Fernsehprogramme
empfangbar sind.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung ist der Emp-
fänger 2 in der Weise ausgeführt, dass er einen Inter-
netzugang repräsentiert, über welchen die entspre-
chenden Rundfunkprogramme oder Beiträge im In-
ternet empfangbar sind.

[0031] Im Weiteren wird zur Vereinfachung der Be-
schreibung die Erfindung anhand der Ausführung ei-
nes Empfängers 2 zum Empfang von Satellitenrund-
funk- und -fernsehsignalen dargestellt.

[0032] Das TV-Gerät 1 weist eine Darstellungsein-
heit 3 auf. Bei der Darstellungseinheit 3 handelt es
sich vorzugsweise um ein LCD-Display, mittels wel-
chem Programminhalte visuell darstellbar sind. Na-
türlicherweise ist auch eine akustische Ausgabeein-
heit in Form von Lautsprechern anschließbar oder be-
reits im Gerät integriert; diese ist jedoch nicht erfin-
dungswesentlich und daher in der Figur FIG nicht dar-
gestellt.

[0033] Im Weiteren ist eine Anwahleinheit 5 vor-
handen, die in der konkreten Ausführung des Aus-
führungsbeispiels eine Fernbedienungseinheit ist.
Die Fernbedienungseinheit korrespondiert mit einem
Fernbedienungsempfänger 11, der vorzugsweise als
Infrarotempfänger ausgebildet ist. Über die Anwahl-
einheit 5 ist das TV-Gerät 1 steuerbar. Es kann
mit der Anwahleinheit 5 eine Programmumschaltung
zwischen einzelnen vom TV-Gerät 1 empfangbaren
Rundfunkprogrammen initiiert werden. Im Weiteren

können über die Anwahleinheit 5 auch im TV-Gerät
1 in einer ersten Speichereinheit 6 gespeicherte oder
abspeicherbare Rundfunkprogramme oder Fernseh-
programme bzw. deren Inhalte angewählt werden.
Darüber hinaus kann über eine erste Schnittstelle 12
ein externes Speichermediumwiedergabegerät, wie
beispielsweise ein DVD-Player, oder ein Speicher-
medium 7 direkt angeschlossen werden. Außerdem
kann über eine zweite Schnittstelle 13 ein weite-
res Medium, beispielsweise eine externe Festplat-
te, vorzugsweise durch Anschluss über eine ESA-
TA-Schnittstelle oder eine USB-Schnittstelle, ange-
schlossen werden und auf dieser Datenspeicherein-
heit gespeicherte Inhalte von Rundfunk- oder Fern-
sehprogrammen zugegriffen und in das TV-Gerät
1 eingespielt und dort auf der Darstellungseinheit
3 wiedergegeben werden. Darüber hinaus können
auch über eine nicht dargestellte drahtlose Verbin-
dung, beispielsweise Bluetooth oder W-LAN, Daten
mit Rundfunkprogrammsendungsinhalten in das TV-
Gerät 1 eingespielt und auf dessen Darstellungsein-
heit 3 wiedergegeben werden.

[0034] Das TV-Gerät 1 weist eine zentrale Steuer-
einheit 8 auf, welche die wesentlichen Funktionen
des TV-Gerätes 1 steuert. Es können aber auch meh-
rere Steuereinheiten vorhanden sein, die dann hier-
archisch aufgebaut sind und die die einzelnen Einhei-
ten des TV-Gerätes 1 steuern und miteinander kom-
munizieren.

[0035] Die Steuereinheit 8 empfängt über den Emp-
fänger 2 Rundfunk- und/oder Fernsehsignale und zu-
gehörige Zusatzdaten zu den entsprechenden Send-
einhalten und Programmen. Hieraus erstellt die Steu-
ereinheit 8 einen EPG. Die Steuereinheit 8 erstellt
den EPG anhand der Zusatzdaten und/oder pro-
grammbegleitenden Informationen oder Metadaten,
die jeweils von den Sendeanstalten zu den zugehöri-
gen Sendeinhalten mitübertragen oder bereitgestellt
werden. Im Weiteren sind bereits einzelne Rundfunk-
und/oder Fernsehkanäle oder Provider via Internet
bekannt, die EPG-Daten für Sender übertragen oder
bereitstellen. Anhand dieser Zusatzdaten generiert
die Steuereinheit 8 in einer zweiten Speichereinheit
9 Datensätze, die die einzelnen Sendeanstalten und
deren übertragene Rundfunk- und/oder Fernsehpro-
gramme mit den zugehörigen Zusatzdaten, wie Pro-
gramminformationen, Sendeanfang, Sendezeit, Sen-
dedatum, Sendeende, Länge des Programmbeitrags
spezifizieren. Die Steuereinheit 8 speichert nunmehr
in der zweiten Speichereinheit 9 zu jedem Programm-
beitrag einen entsprechenden Datensatz mit den
dem Programmbeitrag zugehörigen Daten. Bei Pro-
grammbeiträgen, die nicht über den Empfänger 2
empfangen werden, sondern bereits in der Speiche-
reinheit 6 enthalten sind oder aber über eine externe
Schnittstelle 12, 13 zugeführt werden, wie beschrie-
ben anhand einer extern anschließbaren Speicher-
einheit 7 oder eines DVD-Abspielgerätes, übernimmt
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die Steuereinheit 8 von dort, soweit vorhanden, die
Zusatzdaten und speichert diese wie vorbeschrieben
ab.

[0036] Alternativ kann die Steuereinheit 8 nur einen
Link zu diesen Zusatzdaten abspeichern.

[0037] Darüber hinaus wird hier zusätzlich der Spei-
cherort bzw. die Bezugsquelle angegeben. Im Wei-
teren kann nunmehr ein Nutzer in eine dritte Spei-
chereinheit 10 einen Datensatz eingeben oder dort
einen Datensatz anlegen, der mit Worten, Begriffen
oder Abkürzungen füllbar ist, die die Programmbeiträ-
ge oder deren Zusatzinformationen spezifizieren, die
nicht vom TV-Gerät 1 dargestellt und/oder empfan-
gen und/oder gespeichert werden sollen. In diesen
Datensatz kann ein Nutzer nunmehr Begriffe einge-
ben, mit welchen er eine Kindersicherung generieren
will. So kann er dort frei wählbare Wörter, Abkürzun-
gen, Begriffe eingeben. Im Folgenden will ein Nutzer
verhindern, dass Programmbeiträge mit erotischem
Inhalt oder aufregenden Sequenzen oder Zeichen-
trick- oder Animationsbeiträge durch das TV-Gerät
1 dargestellt und/oder empfangen und/oder gespei-
chert werden. Hierzu gibt der Nutzer dann beispiels-
weise die Worte „Sex”, „Erotik”, „Thriller”, „Zeichen-
trick”, „Animation” usw. ein.

[0038] Die Steuereinheit 8 vergleicht nun kontinuier-
lich und unabhängig von der Anwahl eines Rundfunk-
oder Fernsehprogramms oder eines ein Rundfunk-
oder Fernsehprogramm repräsentierenden Sende-
platzes den Inhalt des Datensatzes der dritten Spei-
chereinheit 10 und jedes der jeweils dort angegebe-
nen Begriffe, Worte und Abkürzungen einzeln mit den
Datensätzen in der zweiten Speichereinheit 9, welche
die Zusatzdaten zugeordnet zu jedem Programmbei-
trag oder -inhalt repräsentieren. Wird nunmehr ei-
ne Übereinstimmung oder eine Teilübereinstimmung
durch die Steuereinheit 8 festgestellt, so wird der je-
weilige Datensatz in der zweiten Speichereinheit 9
markiert. Der einem markierten Datensatz zugehöri-
ge Programmbeitrag oder -inhalt wird von der Steuer-
einheit 8 nicht dargestellt oder gespeichert und/oder
empfangen.

[0039] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann der Nutzer auswählen, ob ein zu-
gehöriger Programmbeitrag oder -inhalt eines mar-
kierten Datensatzes entweder nicht von der Steuer-
einheit 8 dargestellt wird oder ob er nicht empfangen
wird oder ob er nicht gespeichert wird oder ob er emp-
fangen und gespeichert wird, aber nicht dargestellt
wird usw. Eine jede Kombination ist auswählbar.

[0040] Der Vergleich des Datensatzes der dritten
Speichereinheit 10 und der einzelnen Datensätze der
zweiten Speichereinheit 9 erfolgt durch die Steuer-
einheit 8 in der Weise, dass diese jedes Wort, je-
de Abkürzung, jeden Begriff des Datensatzes einzeln

mit jedem Wort eines jeden Datensatzes der zweiten
Speichereinheit 9 vergleicht. Ist in einem Datensatz in
der Speichereinheit 9 ein Wort, das im Datensatz der
dritten Speichereinheit 10 gespeichert ist, vorhanden,
so wird dieser Datensatz in der zweiten Speicherein-
heit 9 markiert. Eine einfache Markierung kann da-
durch erfolgen, dass ein Flag zum Datensatz gesetzt
wird. Beim Vergleich wird aber auch dann eine Mar-
kierung gesetzt, wenn ein Wort aus dem Datensatz
der dritten Speichereinheit 10 in einem Wort eines
Datensatzes in der zweiten Speichereinheit 9 enthal-
ten ist. Ist im Datensatz der dritten Speichereinheit 10
das Wort „Erotik” enthalten, so wird ein Datensatz in
der zweiten Speichereinheit 9 markiert, wenn dort das
Wort „Erotikfilm” vorhanden ist. Es liegt eine Überein-
stimmung des Suchbegriffes „Erotik” mit dem Begriff
„Erotikfilm” vor.

[0041] Enthält der Datensatz in der dritten Speiche-
reinheit 10 unter anderem das Wort „Trickfilm”, so
wird in der zweiten Speichereinheit 9 jeder Datensatz
markiert, der das Wort „Trickfilm” beinhaltet. Auf die-
se Weise kann durch eine freie Auswahl und Bestim-
mung der Worte und Begriffe eine relativ sichere Aus-
schlussmöglichkeit von Sendebeiträgen erfolgen, die
das TV-Gerät 1 nicht anzeigen soll, ohne dass die Ju-
gendfreigabekennung zu überwachen ist. Diese kann
aber zusätzlich in die Überwachung einbezogen wer-
den.

[0042] Es ist folglich möglich durch die Eingabe von
„Schlüsselworten” in den Datensatz der dritten Spei-
chereinheit 10 eine Kindersicherung des TV-Gerätes
1 durch die vorher beschriebene Erfindung vorzuneh-
men.

[0043] Eine Eingabe der „Schlüsselworte” in den Da-
tensatz der dritten Speichereinheit 10 kann beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass im TV-Gerät 1 eine Lis-
te mit auswählbaren und/oder anwählbaren Begriffen
oder Worten hinterlegt und auf der Darstellungsein-
heit 3 darstellbar und über die Anwahleinheit bzw.
Bedieneinheit 5 auswählbar ist und/oder durch An-
schluss einer Tastatur an das TV-Gerät 1, mittels
der die Begriffe oder Worte eingebbar sind und/oder
mittels eines anschließbaren Datenträgers, auf dem
die entsprechenden Begriffe oder Worte gespeichert
sind. Vorzugsweise handelt es sich hierbei um eine
Textdatei, die dann in das TV-Gerät 1 übertragbar
und entsprechend abspeicherbar ist.

[0044] Das TV-Gerät 1 wird nunmehr bei Anwahl
eines entsprechenden Sendebeitrags, sprich einer
Sendeanstalt und eines zugehörigen Sendebeitrags
und/oder eines bereits gespeicherten Sendebeitrags
zunächst überprüfen, ob der zugehörige Datensatz
zu dieser Sendung in der zweiten Speichereinheit 9
markiert ist. Ist dies der Fall, werden die Darstellung
und/oder der Empfang dieses angewählten Fernseh-
programms verhindert. Liegt keine Markierung vor, so
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werden der Empfang und/oder die Darstellung freige-
stellt und der Nutzer kann diese Sendung ansehen.
Vorteilhaft hierbei ist, dass unabhängig davon, ob ei-
ne angewählte Programmumschaltung zusätzlich er-
folgt oder nicht, die Freigabeüberprüfung erfolgt. Wird
beispielsweise ein erster Sendebeitrag, der von einer
Sendeanstalt übertragen wird, als nicht markiert dar-
gestellt und folgt anschließend ein markierter Sende-
beitrag, so wird, sobald dieser Sendebeitrag zeitlich
aktuell ist, die Darstellung unterbunden.

[0045] Um dies zu gewährleisten, überprüft die Steu-
ereinheit 8, sobald ein markierter Beitrag zeitlich an-
steht, ob dieser entsprechende Sender angewählt
ist oder angewählt wird. Ist dies der Fall, wird der
Sendebeitrag gesperrt und nicht dargestellt. Insoweit
wird auch ein Sendebeitrag, der zunächst frei ist und
an diesen anschließend unmittelbar ein gesperrter
Sendebeitrag dargestellt werden soll, dieser sich an-
schließende Sendebeitrag gesperrt, da der zugehöri-
ge Datensatz markiert ist.

[0046] Im Weiteren ist vorgesehen, dass die Steuer-
einheit 8 automatisch und kontinuierlich die Datensät-
ze in der zweiten Speichereinheit 9, wenn diese zeit-
lich abgelaufen sind, löscht. Hierzu ist vorgesehen,
dass ein Zeitdelay einstellbar ist, beispielsweise vier,
fünf oder sechs Stunden, nach dessen Verstreichen
ein entsprechender Datensatz aus der zweiten Spei-
chereinheit 9 gelöscht wird. Da die Zusatzdaten zu-
meist im Voraus von vierzehn Tagen übertragen wer-
den, ist der Speicherbedarf, der benötigt wird, um die
Datensätze zu speichern, von überschaubarer Grö-
ße.

[0047] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird auch die Anzeige der Zusatzda-
ten selbst, also der Text zum EPG, Zusatzapplikatio-
nen, wie Bilder oder andere Textinformationen, bei-
spielsweise HbbTV oder Teletext, nicht dargestellt,
wenn der zugehörige Datensatz markiert ist. Es wird
insbesondere so verhindert, dass die Zusatzdaten
zu Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme angezeigt
werden, wenn der zugehörige Datensatz markiert ist.
Somit wird auch unterbunden, dass Zusatzdaten, ins-
besondere wie Texte, Inhaltsangaben oder Zusatz-
applikationen dargestellt werden.

[0048] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist die erste Speichereinheit 6 und/oder
die zweite Speichereinheit 9 und/oder die dritte Spei-
chereinheit 10 ein Speicherteilbereich einer Speiche-
reinheit.

[0049] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Steuereinheit 8 in Form eines Mikropro-
zessors, einer Mikroprozessoreinheit, eines Mikro-
computers, einer Mikrocomputereinheit, eines Con-
trollers, einer Controllereinheit oder einer Mikrocon-
trollereinheit ausgestaltet.

[0050] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung ist die Anwahleinheit 5 als Fernbe-
dienungsgeber, als Eingabeeinheit, integriert in das
elektronische Gerät, als Smartphone, als Tablett-PC
oder als i-phone ausgestaltet.

Bezugszeichenliste

1 elektronisches Gerät
2 Empfänger
3 Darstellungseinheit
4 Abstimmeinheit
5 Anwahleinheit
6 erste Speichereinheit
7 Speichermedium
8 Steuereinheit
9 zweite Speichereinheit
10 dritte Speichereinheit
11 Infrarotempfänger
12 erste Schnittstelle
13 zweite Schnittstelle
14 Antenne
15 Zeitgebereinheit

Patentansprüche

1.  Elektronisches Gerät (1) aufweisend
– einen Empfänger (2) zum Empfang von Fernseh-
oder Tonrundfunkprogrammen verschiedener Sen-
deanstalten, wobei der Empfänger (2) eine Abstimm-
einheit (4) zur Abstimmung des Empfängers (2) auf
eines der Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme der
verschiedenen Sendeanstalten beinhaltet, und
– eine Darstellungseinheit (3) zur Wiedergabe von
Fernseh- oder Tonrundfunkprogrammen von auf ei-
nem Speichermedium (7) gespeicherten Fernseh-
oder Tonrundfunkprogrammen, und
– eine Anwahleinheit (5) mittels der der Empfänger
(2) und/oder die Darstellungseinheit (3) ansteuerbar
sind, in der Weise, dass die Darstellungseinheit (3)
die Darstellung eines der auf dem Speichermedium
(7) abgespeicherten Fernseh- oder Tonrundfunkpro-
gramme vornimmt, und
– eine Steuereinheit (8), welche auf dem Speicherme-
dium (7) abgespeicherte Zusatzdaten in einer zwei-
ten Speichereinheit (9) unter Zuordnung des zugehö-
rigen Fernseh- oder Tonrundfunkprogramms in Form
jeweils eines Datensatzes abspeichert, und
– eine dritte Speichereinheit (10) in der mittels der
Steuereinheit (8) mindestens ein zweiter Datensatz
abspeicherbar ist, wobei
die Steuereinheit (8) den mindestens einen in der
dritten Speichereinheit (10) abgespeicherten zweiten
Datensatz mit den in der zweiten Speichereinheit (9)
gespeicherten Datensätzen vergleicht und im Falle
einer Übereinstimmung oder zumindest einer Teil-
übereinstimmung zwischen dem mindestens einen
in der dritten Speichereinheit (10) abgespeicherten
zweiten Datensatz und einem in der zweiten Speiche-
reinheit (9) gespeicherten Datensatz, die Steuerein-
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heit (8) den entsprechenden in der zweiten Speiche-
reinheit (9) gespeicherten Datensatz markiert,
die Steuereinheit (8) kontinuierlich und zeitlich ent-
koppelt von einer Ansteuerung des Empfängers (2)
mittels der Anwahleinheit (5) zur Anwahl der Darstel-
lung eines der auf dem Speichermedium (7) gespei-
cherten Fernseh- oder Tonrundfunkprogramme mit-
tels der Anwahleinheit (5) den Vergleich des min-
destens einen zweiten Datensatzes mit den in der
zweiten Speichereinheit (9) gespeicherten Datensät-
zen vornimmt, im Falle einer Ansteuerung des elek-
tronischen Gerätes mittels der Anwahleinheit (5) zur
Darstellung eines der auf dem Speichermedium (7)
gespeicherten Fernseh- oder Tonrundfunkprogram-
me oder zur Anzeige der Zusatzdaten die Steuerein-
heit (8) die Darstellung des Fernseh- oder Tonrund-
funkprogramms oder die Anzeige der Zusatzdaten
nicht vornimmt, wenn der zugehörige Datensatz in
der zweiten Speichereinheit (9) markiert ist, wobei die
Steuereinheit (8) einen in der zweiten Speichereinheit
(9) gespeicherten Datensatz löscht, wenn das zuge-
hörige Speichermedium (7) entfernt ist.

2.  Elektronisches Gerät (1) nach Patentanspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzdaten
programmbegleitende Informationen und/oder Meta-
daten sind und/oder dass der mindestens eine zweite
Datensatz mindestens ein Wort oder ein Begriff oder
eine Abkürzung ist.

3.    Elektronisches Gerät (1) nach einem der Pa-
tentansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (8) die Zuordnung des Fern-
seh- oder Tonrundfunkprogramms zu den jeweiligen
Zusatzdaten durch eine Zuweisung des Speicheror-
tes zum Datensatz vornimmt.

4.  Elektronisches Gerät (1) nach einem der voran-
gehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Zeitgebereinheit (15) vorhanden ist,
anhand welcher die Steuereinheit (8) die aktuelle
Systemzeit ermittelt, oder dass die Steuereinheit (8)
anhand der von einer Sendeanstalt bereitgestellten
Zusatzdaten die aktuelle Systemzeit ermittelt.

5.  Elektronisches Gerät (1) nach einem der voran-
gehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (8) im Falle einer Ver-
hinderung oder eines Nichtzulassens einer Anwahl
eines Fernseh- oder Tonrundfunkprogramms einen
Hinweis auf der Darstellungseinheit (3) einblendet.

6.  Elektronisches Gerät (1) nach einem der voran-
gehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuereinheit (8) die Anwahl und/oder
Darstellung eines Fernseh- oder Tonrundfunkpro-
gramms verhindert, wenn keine Zusatzdaten zu die-
sem Fernseh- oder Tonrundfunkprogramm vorhan-
den sind.

7.  Elektronisches Gerät (1) nach einem der voran-
gehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der in der dritten Speichereinheit (10) mit-
tels der Steuereinheit (8) abspeicherbare mindestens
eine Datensatz mindestens ein Wort oder ein Begriff
oder eine Abkürzung ist und dieses Wort oder dieser
Begriff oder diese Abkürzung anhand einer im elek-
tronischen Gerät (1) hinterlegten Liste auswählbar ist
und/oder über ein Speichermedium (7), das über ei-
ne erste Schnittstelle (12) anschließbar ist, einspei-
cherbar ist und/oder anhand einer über eine zweite
Schnittstelle (13) anschließbaren Eingabeeinheit ein-
gebbar ist.

8.  Elektronisches Gerät (1) nach einem der voran-
gehenden Patentansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das elektronische Gerät (1) ein Gerät der
Unterhaltungselektronik, ein TV-Gerät, ein Satelliten-
signalempfangsgerät, DVB-Empfangsgerät oder ein
Teil eines solchen Gerätes ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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